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Schortens, 19.08.2020 

 

Liebe Eltern der Grundschule Roffhausen, 

 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder bis jetzt erholsame Ferien gehabt haben. Das neue Schuljahr steht 

vor der Tür und ich möchte Ihnen hiermit Informationen zum neuen Schuljahr zukommenlassen. 

 

TOP 1: Neues Schuljahr 

Die Niedersächsische Landesschulbehörde hat mit dem Schreiben vom 14.08.2020 das Szenario für das 

kommende Schuljahr festgelegt. Wir werden mit einem eingeschränkten Regelbetrieb ins neue 

Schuljahr starten. Dies bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler jeden Tag Präsenzunterricht 

haben werden. Der erste Schultag ist der 27.08.2020. 

Das Abstandsgebot wird durch das Kohortenprinzip (in diesem Fall max. ein Schuljahrgang) ersetzt. Das 

bedeutet, dass die Klassen wieder in voller Stärke unterrichtet werden. Die Hygieneregeln bleiben 

weiterhin bestehen. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes außerhalb des Klassenraumes und 

der Pausenzeiten auf dem Schulhof ist verpflichtend.  

Einschränkungen gibt es bezüglich des Ganztages. Im Ganztagsbereich können maximal zwei 

Schuljahrgänge zusammengelegt werden. Beim Mittagessen sind die Gruppen voneinander getrennt. 

Das Ganztagsangebot wird darum nur in abgeänderter Form mit Mittagessen, Hausaufgabenzeit und 

anschließender Betreuung stattfinden. Arbeitsgemeinschaften werden bis auf Weiteres nicht 

durchgeführt. Weiterhin ist der Austausch von persönlichen Gegenständen nicht gestattet. 

 

TOP 2: Rahmenhygieneplan 

Schulbesuch bei Erkrankung 

Bei ausgeprägten Krankheitserscheinungen inklusive Fieber u. ä. darf die Schule nicht besucht 

werden. Nach 48 Stunden ohne Symptome darf eine zuvor erkrankte Person ohne ärztliche 

Bescheinigung oder Attest zur Schule zurückkehren. Mit geringfügig ausgeprägten 

Krankheitserscheinungen wie z.B. Schnupfen oder leichtem Husten darf die Schule besucht 

werden. Sollten im Laufe des Schultages bei einem Kind Erkältungssymptome auftreten, muss 

das Kind umgehend abgeholt werden. 



 

Zutrittsbeschränkung 

Während des Schulbetriebs ist der Zutritt von Personen die nicht in der Schule unterrichtet 

werden auf ein Minimum zu Beschränken.  

Ein Zutritt zum Schulgebäude kann nur mit vorheriger Anmeldung erfolgen. 

Die Kontaktdaten der Personen, die das Schulgebäude betreten, werden dokumentiert und für 

drei Wochen archiviert. Das Begleiten von Schülerinnen und Schülern durch Eltern in das 

Schulgebäude, sowie das Abholen der Kinder durch Eltern aus dem Schulgebäude sind 

untersagt. Dies gilt auch für kurze Nachfragen bei den Lehrkräften oder im Sekretariat und das 

Nachreichen von vergessenen Materialien. 

Wenn Sie nach vorheriger Anmeldung das Schulgebäude betreten, müssen Sie ein Schriftstück 

mitbringen aus dem Ihr Vor- und Nachname, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit zu 

entnehmen sind. 

 

TOP 3: Zu benutzende Schuleingänge 

Die Klassen 1 und 2 verwenden den Haupteingang (Glatzer Straße). Die Klasse 3 und 4 betreten 

und verlassen das Schulgebäude durch den seitlichen Eingang der Schule (ehemaligen 

Zweiteingang/ Tilsiter Straße). Dieser befindet sich neben den Zwergenstübchen. 

 

TOP 4: Termine neues Schuljahr 

Schulbeginn/ 1. Schultag : 27.08.2020 

Schulbeginn für die 1. Klasse : 31.08.2020 

Einschulungsstunde : 29.08.2020 

Beginn der Randbetreuung : 31.08.2020 

Beginn des Ganztages : 01.09.2020 

 

Wir freuen uns auf das kommende Schuljahres mit Ihren Kindern und wünschen noch weiterhin 

erholsame und schöne Ferien. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Damir Nußbaum 

Schulleiter 


